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Zuverlässigkeitsüberprüfung bei Großveranstaltungen - Übersicht über gesetzliche 
Regelungen in den Ländern 
41. Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses am 4. September 2013 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
 
in der Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses am 4. September 2013 hatte ich Ihnen 
zugesagt, schriftlich nachzureichen, wie andere Länder mit Sicherheits- bzw. Zuverlässig-
keitsüberprüfungen bei Großereignissen umgehen und welche gesetzlichen Grundlagen es in 
diesen Ländern dafür gibt. 
 
Ich habe daraufhin eine Umfrage unter den Datenschutzbeauftragten der Länder durchge-
führt, über deren Ergebnis ich Sie im Folgenden näher unterrichten möchte. 
 
Gesetzliche Grundlagen für Zuverlässigkeitsüberprüfungen bei Veranstaltungen gibt es bis-
lang lediglich in den Ländern Hamburg und Berlin. Der Thüringer Landtag hat am 19. Sep-
tember 2013 ein Änderungsgesetz zum Polizeiaufgabengesetz beschlossen. Der Gesetzent-
wurf der Landesregierung enthält eine Regelung zu Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Be-
schränkt auf den Schutz von Verfassungsorganen sind in diesem Zusammenhang auch Re-
gelungen im Bundesrecht zu nennen. §§ 5, 22 und 25 BKAG ermächtigen das Bundeskrimi-
nalamt, zum Schutz von Verfassungsorganen personenbezogene Daten zu verarbeiten. Dies 
schließt auch die Überprüfung von Personen ein, die bestimmte Sicherheitsbereiche betreten. 
 
Die Gesetzestexte sowie Auszüge aus den Tätigkeitsberichten der Datenschutzbeauftragten 
der jeweiligen Länder zu diesen Regelungen füge ich als Anlagen 1-3 bei.  
 
In den übrigen Ländern, in denen Zuverlässigkeitsüberprüfungen nicht eigens geregelt sind, 
wird ähnlich wie in Schleswig-Holstein die Überprüfung auf der Grundlage der Einwilligung der 
Betroffenen durchgeführt. Bundesweit eingeführt wurde das Verfahren im Zusammenhang mit  
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der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland im Jahr 2006. Die Konferenz der Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der Länder hat daraufhin in einer Entschließung im Jahr 2007, 
die ich als Anlage 4 beifüge, festgestellt, dass Einwilligungen solche Maßnahmen alleine nicht 
legitimieren können. Vielmehr seien gesetzliche Regelungen erforderlich, die zusätzlich zu 
den materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die Überprüfung auch Festlegungen für ein 
transparentes Verfahren treffen.  
 
Dass diese Forderung nicht umgesetzt wurde, wird in vielen Ländern bis heute kritisiert. So 
stellt beispielsweise der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg in sei-
nem Tätigkeitsbericht 2010/2011 (Auszug in Anlage 5) nach ausführlicher Beschreibung des 
Verfahrens der Zuverlässigkeitsüberprüfungen anlässlich von Sportveranstaltungen sowie des 
Papstbesuchs 2011 fest: „Für Zuverlässigkeitsüberprüfungen bei Großveranstaltungen gibt es 
keine gesetzliche Grundlage. Sie immer wieder auf die vermeintliche Alternative einer infor-
mierten Einwilligung zu stützen ist unstatthaft.“  
 
Auch von den Journalistenverbänden wird die Praxis der Zuverlässigkeitsüberprüfungen in 
Frage gestellt, da häufig auch Journalisten im Rahmen von Akkreditierungsverfahren solchen 
Überprüfungen unterzogen werden. Hierzu verweise ich auf den als Anlage 6 beigefügten 
Auszug aus dem Tätigkeitsbericht 2012 des Bayerischen Landesbeauftragten für den Daten-
schutz.  
 
Ich hoffe, Ihnen mit dieser Zusammenstellung einen Überblick über die Rechtslage sowie die 
tatsächliche Situation in anderen Ländern geben zu können. Der Vergleich zeigt meines Er-
achtens nicht nur, dass es hier gesetzgeberischen Handlungsbedarf gibt, sondern auch, dass 
es möglich ist, durch klare Vorgaben die Voraussetzungen sowie das Verfahren für Zuverläs-
sigkeitsüberprüfungen transparent zu gestalten. Für weitere Erörterungen dieses Themas 
stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Thilo Weichert 
 
 
Anlagen 
 
 



          Anlage 1 
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Zuverlässigkeitsüberprüfungen bei Veranstaltungen - Regelungen in den 
Polizeigesetzen und Verfassungsschutzgesetzen der Länder 
 
 
 
 
Berlin 
 
 
Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin 
 
§ 45a Datenübermittlung zum Zweck der Zuverlässigkeitsüberprüfung bei 
Großveranstaltungen 
 
(1) Soweit eine Zuverlässigkeitsüberprüfung wegen besonderer Gefahren bei 
Großveranstaltungen erforderlich ist, kann die Polizei personenbezogene Daten an 
öffentliche und nicht öffentliche Stellen übermitteln, wenn die Betroffenen schriftlich 
eingewilligt haben und die Übermittlung im Hinblick auf den Anlass der Überprüfung, 
insbesondere den Zugang des Betroffenen zu der Veranstaltung im Hinblick auf ein 
berechtigtes Sicherheitsinteresse des Empfängers sowie wegen der Art und des 
Umfanges der Erkenntnisse über den Betroffenen angemessen ist. Die Übermittlung 
beschränkt sich auf die Auskunft zum Vorliegen von Sicherheitsbedenken. Die 
Polizei hat die Betroffenen vor der schriftlichen Einwilligung über den konkreten Inhalt 
der Übermittlung und die Empfänger zu informieren, soweit diese nicht auf andere 
Weise Kenntnis hiervon erhalten haben. Eine Datenübermittlung nach Satz 1 über 
die in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung genannten Personen 
findet nicht statt, soweit diese innerhalb der letzten zwölf Monate von einer anderen 
Polizeibehörde des Bundes oder eines Landes zuverlässigkeitsüberprüft wurden. 
 
(2) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur zu Zwecken der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung verarbeiten. Die Polizei hat den Empfänger schriftlich 
zur Einhaltung dieser Zweckbestimmung zu verpflichten.  
 
(3) Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist zu 
unterrichten, wenn eine Datenübermittlung wegen einer Veranstaltung nach Absatz 1 
beabsichtigt ist.  

 
[1] § 45a eingef. mWv 27. 7. 2011 durch G v. 13. 7. 2011 (GVBl. S. 337). 
 
 



Hamburg 
 
 
Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei 
 
§ 21 Datenübermittlung an Personen und Stellen außerhalb des öffentlichen 
Bereichs, Bekanntgabe an die Öffentlichkeit 
 
(1) Die Polizei darf personenbezogene Daten an Personen oder Stellen außerhalb 
des öffentlichen Bereichs übermitteln, soweit 
 
[...] 
 
5. die Übermittlung für Zwecke einer Zuverlässigkeitsüberprüfung mit Einwilligung 
des Betroffenen erfolgt und im Hinblick auf den Anlass dieser Überprüfung, 
insbesondere den Zugang des Betroffenen zu einer besonders gefährdeten 
Veranstaltung, mit Rücksicht auf ein berechtigtes Interesse des Empfängers und 
wegen der Art oder des Umfangs der Erkenntnisse über den Betroffenen 
angemessen ist. 
 
§ 20 Absatz 1 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 
5 finden die Beschränkungen des § 14 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 18 
Absatz 1 Satz 2, keine Anwendung. Bewertungen sowie die nach § 16 Absatz 3 
gespeicherten personenbezogenen Daten dürfen nicht übermittelt werden. 
 
 
Hamburgisches Verfassungsschutzgesetz 
 
§ 17 Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen außerhalb des öffentlichen 
Bereichs 
 
(4) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf eine Bewertung über 
personenbezogene Daten an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen 
Bereichs übermitteln, soweit die Übermittlung für Zwecke einer 
Zuverlässigkeitsüberprüfung mit Einwilligung der Betroffenen erfolgt und im Hinblick 
auf den Anlass dieser Überprüfung, insbesondere den Zugang der Betroffenen zu 
einer besonders gefährdeten Veranstaltung, mit Rücksicht auf ein berechtigtes 
Interesse des Empfängers und wegen der Art oder des Umfangs der Erkenntnisse 
über den Betroffenen angemessen ist. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat 
den Betroffenen die Gründe für eine negative Bewertung mitzuteilen. Absätze 2 und 
3 gelten entsprechend. 
 
 



Thüringen 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes und des 
Ordnungsbehördengesetzes vom 21.5.2013, Drucksache 5/6118 
 
§ 41a Datenübermittlung zum Zwecke einer Zuverlässigkeitsüberprüfung 
 
Zum Zwecke der Gefahrenabwehr bei besonders gefährdeten Veranstaltungen kann 
die Polizei personenbezogene Daten an öffentliche und nichtöffentliche Stellen 
übermitteln, wenn es 
1. für eine Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich ist, 
2. mit schriftlicher Einwilligung des Betroffenen erfolgt und 
3. im Hinblick auf den Anlass dieser Überprüfung, insbesondere den Zugang des 
Betroffenen zu der Veranstaltung, sowie wegen der Art und des Umfangs der 
Erkenntnisse über ihn und mit Rücksicht auf das berechtigte Sicherheitsinteresse des 
Datenempfängers angemessen ist. 
Die Rückmeldung an eine nichtöffentliche Stelle beschränkt sich auf die Auskunft 
zum Vorliegen von Zuverlässigkeitsbedenken. Die Übermittlung der 
personenbezogenen Daten ist zu dokumentieren. Der Empfänger darf die 
übermittelten Daten nur für den Zweck der Zuverlässigkeitsüberprüfung verarbeiten. 
Die Polizei hat den Empfänger schriftlich zu verpflichten, diese Zweckbestimmung 
einzuhalten und eine Löschung der Daten spätestens nach Beendigung der 
Veranstaltung vorzunehmen. Der Betroffene ist über den Inhalt der Übermittlung zu 
informieren, soweit dies nicht bereits auf andere Weise sichergestellt ist. 
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Entschließung der 74. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 

der Länder vom 25. bis 26. Oktober 2007 in Saalfeld 

 

Zuverlässigkeitsüberprüfungen bei Großveranstaltungen 

 
Anlässlich der Fußball-WM 2006 wurden im Rahmen der Akkreditierung umfassende 
Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach einem auf Verwaltungsebene festgelegten Ver-
fahren durchgeführt. Dabei wurde auf die Datenbestände der Polizei- und Verfas-
sungsschutzbehörden des Bundes und der Länder zurückgegriffen. Dieses gesetz-
lich nicht vorgesehene Verfahren soll nunmehr beliebigen weiteren Veranstaltungen 
als Vorbild dienen.  
 
Solche Zuverlässigkeitsüberprüfungen greifen in das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung ein. Grundrechtseingriffe dürfen nicht unter Umgehung gesetzli-
cher Vorschriften durchgeführt werden, die Voraussetzungen und Begrenzungen sol-
cher Verfahren regeln. Die Sicherheitsüberprüfungsgesetze des Bundes und der 
Länder sind für die Durchführung von allgemeinen Zuverlässigkeitsprüfungen, z. B. 
anlässlich von Veranstaltungen, nicht einschlägig. Eine generelle rechtliche Grundla-
ge für Zuverlässigkeitsüberprüfungen besteht außerhalb der spezialgesetzlichen Be-
stimmungen nicht.  
 
Einwilligungen können – auch wenn die Betroffenen über die Umstände informiert 
wurden – diese Maßnahme alleine nicht legitimieren. Dies nicht nur deshalb, weil 
Betroffene oft Nachteile befürchten müssen, wenn sie die Einwilligung verweigern 
und insoweit eine echte Freiwilligkeit fehlt. Viele Regelungen zu Überprüfungsverfah-
ren verlangen – zusätzlich – zu den materiellen und verfahrensrechtlichen Regelun-
gen die Mitwirkung der betroffenen Personen in Form einer schriftlichen Erklärung 
bei der Einleitung einer solchen Überprüfung. Außerdem sollen die Vorschriften ein 
transparentes Verfahren gewährleisten, in dem u.a. die Rechte Betroffener geregelt 
sind, so etwa das Recht auf Auskunft oder Anhörung vor negativer Entscheidung. 
Diese flankierenden Schutzmechanismen sind bei Überprüfungsverfahren unerläss-
lich.  
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